
Auszug aus der Niederschrift 
über die 04. Sitzung der Bürgerschaft am 28.05.2020  
 
 
Zu TOP : 12.5 
Bebauungsplan Nr. 70.3 der Hansestadt Stralsund „Wohngebiet am Mühlgraben in 
Grünhufe“, Aufstellungsbeschluss und Einleitung des 20. Änderungsverfahrens für 
den Flächennutzungsplan der Hansestadt Stralsund 
Vorlage: B 0011/2020 
 
Es gibt keine Fragen zur Vorlage. 
 
Herr Paul lässt wie folgt über die Vorlage B 0011/2020 abstimmen:  
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Für eine Teilfläche der seit 1. Januar 2020 in das Stadtgebiet aufgenommenen 
Eingliederungsfläche soll ein Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 BauGB aufgestellt werden. 
Das ca. 13,9 ha große Plangebiet umfasst Flächen in der Flur 2 der Gemarkung Groß 
Kedingshagen. Betroffen sind die Flurstücke 92, 215, 94/1, 94/2, 90/3, 90/4, 106 (anteilig), 
107 (anteilig), 94/3, 159/3 (anteilig), 121/1, 122/1, 125/2, 124/1, 94/6, 94/5, 214 und 131/6 
(anteilig). Es wird im Süden durch den Geltungsbereich der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 13 der Gemeinde Kramerhof, im Westen durch die Kreisstraße K 26, 
im Norden durch die neu gebildete Stadtgrenze und im Osten durch das Grundstück 
Grünhufer Bogen 18-20 (Hansedom) begrenzt. 
 
2. Ziel der Planung ist die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes vorranging für den 
Geschosswohnungsbau. Dabei kommt der Gestaltung eines neuen Stadtrandes eine 
besondere Bedeutung zu. 
 
3. Die rechtswirksame 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kramerhof, 
genehmigt mit Bescheid der höheren Verwaltungsbehörde vom 10.07.2008, Az. VIII 230 b – 
512.111-57049, der gemäß § 204 Abs. 2 BauGB für die Hansestadt Stralsund als 
Rechtsnachfolger der Gemeinde Kramerhof für die neu eingegliederten Teilflächen fort gilt, 
soll für die ca. 5,8 ha große Teilfläche am Mühlgraben in Grünhufe geändert werden. 
Der im Flächennutzungsplan bisher als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Multifunktionshalle“ dargestellte Änderungsbereich soll nun überwiegend als 
Wohnbaufläche dargestellt werden. Der dem Flächennutzungsplan der Hansestadt Stralsund 
beigeordnete Landschaftsplan ist ebenfalls anzupassen. 
 
4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
  
 
Abstimmung: Mehrheitlich beschlossen  
 
2020-VII-04-0275 
 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Steffen Behrendt 

Stralsund, 12.06.2020 


